
Sie möchten ein Unternehmen gründen oder
in Ihr Unternehmen investieren?

eHealthSax - Digitale Ertüchtigung von
Krankenhäusern
Überblick
Im Teil B der Richtlinie eHealthSax vom 5. März 2019 sollen die Informationssicherheit und der
Digitalisierungs- und Vernetzungsgrad von Krankenhäusern durch infrastrukturelle und technische
Maßnahmen verbessert werden.

Wer wird gefördert

Zuwendungsempfänger sind Krankenhäuser, die nach § 7 Absatz 1 des Sächsischen
Krankenhausgesetzes in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufgenommen und nicht von §
5 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes umfasst sind.

Was wird gefördert

Maßnahmen der Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder Entwicklung
informationstechnischer oder kommunikationstechnischer Anlagen, Systeme oder Verfahren,
um die Informationssicherheit von Krankenhäusern an den Stand der Technik anzupassen,

Maßnahmen der Beschaffung und Erweiterung von digitaler Technik im Krankenhaus, mit
Ausnahme von Medizinprodukten, Geräten der bildgebenden Diagnostik und Geräten für
Operationsverfahren,

Maßnahmen im Bereich des digitalen Patienten- und Facilitymanagements sowie

Maßnahmen zur Schaffung und Verbesserung von IT-Infrastruktur.

Konkrete Beispiele für Maßnahmen finden Sie hier (PDF, 103 kB) .

Konditionen
Die Zuwendung wird als Projektförderung gewährt.

Zuwendungen dürfen nur für noch nicht begonnene Vorhaben gewährt werden. Das bedeutet, dass
Vorhaben, die vor dem Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen werden, nicht gefördert werden.

Die Bezuschussung erfolgt im Wege einer Festbetragsfinanzierung. Die Höhe des Zuschusses
bestimmt sich nach den im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, die zu
gleichen Teilen auf die Zuwendungsempfänger verteilt werden.

Letzte Änderung: 14.08.2020      SAB Sachsen    Seite 1

https://www.sab.sachsen.de/wo-wi-is-ul-di/infrastruktur-st%C3%A4dtebau/19-03-18-ehealthsax_teil-b_beispiele-ma%C3%9Fnahmen.pdf


Zuwendungsfähig sind Sachausgaben und Investitionen, die der stationären Krankenversorgung
dienen. Gemeinkosten sind nicht zuwendungsfähig.

Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben, die keinen unmittelbaren Zusammenhang zum Vorhaben
erkennen lassen und nicht nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit getätigt
wurden.

Die Zuwendung steht nur für das Kalenderjahr zur Verfügung, in dem sie gewährt wurde. Das Ende der
Maßnahme darf somit nicht nach dem 31. Dezember liegen. Nicht geschöpfte Fördermittel können
nicht in das darauffolgende Jahr übertragen werden. Nicht verwendete Mittel müssen zurückgezahlt
werden.

Ablauf/Verfahren

Zuständige Stelle

Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB). Die SAB prüft Ihren
Förderantrag, zahlt die Zuwendung aus und prüft Ihren Verwendungsnachweis. Falls Fördermittel nicht
ausgeschöpft und falsch verwendet wurden, ist die SAB ebenso für die Rückforderung zuständig.

Verfahrensablauf

Förderanträge werden bei der SAB gestellt. Die Förderanträge können jeweils bis zum 28. Februar
eines Jahres gestellt werden.

Der Förderantrag ist zugleich Auszahlungsantrag, so dass kein gesonderter Auszahlungsantrag
erfolgen muss. Die Auszahlung erfolgt automatisch. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt
grundsätzlich im Mai ohne Anforderung in einem Betrag.

Die Verwendung der Zuwendung muss nachgewiesen werden. Der Verwendungsnachweis muss
innerhalb von 6 Monaten nach dem Ende der Maßnahme bei der SAB eingereicht werden.

Rechtsgrundlagen/Infoblätter

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur nachhaltigen
Förderung der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Freistaat Sachsen (RL eHealthSax) vom 5. März
2019

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale
Körperschaften (ANBest-K)

Formulare/Downloads
Bitte öffnen Sie die Vordrucke möglichst mit dem Programm „Adobe Acrobat Reader“ und aktivieren
Sie JavaScript (unter Bearbeiten > Einstellungen > JavaScript > Acrobat JavaScript aktivieren), um
mögliche Fehlerquellen auszuschließen.

Antrag und Auszahlung
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https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18063-RL-eHealthSax
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18063-RL-eHealthSax
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18063-RL-eHealthSax
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1548-VwV-SaeHO#p44anl2
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1548-VwV-SaeHO#p44anl3a
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1548-VwV-SaeHO#p44anl3a


eHealthSax Förderantrag Teil B - 64241

Anzeige eines Zeichnungsbefugten (Unterschriftenprobe) ausschließlich Zuschuss - 61547-1

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise .

Verwendungsnachweis

eHealthSaxTeilB Verwendungsnachweis - 64242

Logos zum Download

Leitmarke des Freistaates Sachsen (ZIP, 2 MB)
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https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64241&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61547-1&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64005&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64242&areashortname=sab
https://www.sab.sachsen.de/wo-wi-is-ul-di/infrastruktur-st%C3%A4dtebau/leitmarke_fs_freistaat_sachsen.zip


Kontaktliste

Kontakt

Werner, Frank
0351 4910-4282
0351 4910-4205
soziale_infrastruktur@sab.sachsen.de

Nicklisch, Denis
0351 4910-4283
0351 4910-4205
soziale_infrastruktur@sab.sachsen.de

Für Fragen zu inhaltichen Fördergegenständen
kontaktieren Sie bitte:

Frau Keppler (Sächsisches Staatsministerium für
Soziales und Verbraucherschutz)
0351 5645-6342
Claudia.Keppler@sms.sachsen.de

https://www.sab.sachsen.de/service/kontaktformular.jsp?to=134912&sSB=n
https://www.sab.sachsen.de/service/kontaktformular.jsp?to=134912&sSB=n
mailto:Claudia.Keppler@sms.sachsen.de

